
              Je Woche                              

             18. Jahrgang          
       ISSN 1862 – 1996  

Kulturexpress 

Unabhängiges Magazin  
 

 
 

 

 

Glasfaserkabel 

 
        Ausgabe  48 

 vom 27. November – 03. Dezember 2022 
 



 

Inhalt  

 

 

 

 

 

o  Glasfaserausbau in Norddeutschland 

 

o Wie GmbH-Geschäftsführer ihre 

Altersversorgung (nicht) behalten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zeitschrift für Kunst, Kultur, Philosophie, Wissenschaft, Wirtschaft und Industrie 
Kulturexpress verpflichtet sich unabhängig über wirtschaftliche, politische und kulturelle Ereignisse zu berichten. 

Kulturexpress ist deshalb ein unabhängiges Magazin, das sich mit Themen zwischen den Welten aus Wirtschaft 

und Kultur aber auch aus anderen Bereichen auseinandersetzt. Das Magazin bemüht sich darin um eine aktive 

und aktuelle Berichterstattung, lehnt jedoch gleichzeitig jeden Anspruch auf Vollständigkeit ab. 

 

 

 

Impressum 
Herausgeber Rolf E. Maass 

Postfach  90 06 08 

60446 Frankfurt am Main  

mobil  +49 (0)179 8767690 
 

 
www.kulturexpress.de 
www.kulturexpress.info 
www.svenska.kulturexpress.info 
www.engl.kulturexpress.info 
 
Kulturexpress in gedruckter Form 
erscheint wöchentlich 

Finanzamt IV Frankfurt a/M 

USt-idNr.: DE249774430 

redaktion@kulturexpress.de 

 

 



 

 
Kulturexpress   ISSN 1862-1996      Ausgabe 48 – 2022 

3 
 

Glasfaserausbau in Norddeutschland 

Das in Kiel ansässige Glasfaserunternehmen TNG Glasfaser 
GmbH, mehrheitlich im Besitz der Intermediate Capital 
Group, baut sein Glasfasernetz in bisher unterversorgten 
ländlichen Regionen weiter aus. Die NORD/LB und die KfW 
IPEX-Bank stellen hierfür gemeinsam mit einem internatio-
nalen Bankenkonsortium 325 Mio. EUR bereit. 
 
Insgesamt sechs Kreditinstitute sind an dieser 

Projektfinanzierung beteiligt. Die NORD/LB und 

die KfW IPEX-Bank agieren gemeinsam als 

Bookrunner, ING, HCOB, NIBC und Kommunal-

kredit als Arranger. 

Das KfW-Förderprogrammdarlehen „Investiti-

onskredit Digitale Infrastruktur“ ist ebenfalls Teil 

des Finanzierungspakets, und die KfW IPEX-Bank 

fungiert hier als KfW-Programmkoordinatorin, 

sowie als Facility and Security Agent. 

Die Finanzierung ist Teil der Gesamtinvestition 

des Unternehmens, in den nächsten vier Jahren 

rund 500.000 Haushalte mit Glasfaserinfrastruk-

tur auszustatten. Der Fokus liegt auf verschiede-

nen Gebieten in Schleswig-Holstein, Niedersach-

sen und Hessen mit überwiegend ländlichem 

Glasfaserausbau in Norddeutschland, Foto (c) Kulturexpress 
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und vorstädtischem Profil. Damit stellt das Un-

ternehmen die Weichen für ein stabiles Internet 

und die Anbindung ländlicher Regionen an die 

Hochgeschwindigkeits-Breitbandinfrastruktur. 

Die Investition ist ein Beitrag zum erklärten Ziel 

des Bundes, bis 2025 eine landesweite Abde-

ckung mit Gigabit-Netzen zu erreichen. 

Die Freude ist groß 

Helmut Gertz (CFO TNG): „Wir freuen uns, dass 

wir uns eine langfristige Finanzierung sichern 

konnten, um den Aufbau unseres schnell wach-

senden Netzes zu unterstützen. Während wir 

unseren Wachstumsplan fortsetzen, sind wir zu-

versichtlich, dass wir über alle Ressourcen verfü-

gen, um einer der wichtigsten Glasfaserbetrei-

ber im ländlichen und halbländlichen Raum in 

Deutschland zu werden.“ 

Frank Heiss (Managing Director ICG Infra): „Wir 

freuen uns sehr, den Wachstumskurs des Unter-

nehmens weiter zu unterstützen und eine 

deutschlandweite Breitbandanbindung zu er-

möglichen. Diese gelungene Finanzierung unter-

streicht die Stabilität und Attraktivität des Sek-

tors.“ 

Andreas Ufer (Mitglieder der Geschäftsführung 

der KfW IPEX-Bank): „Die Finanzierung des Aus-

baus der digitalen Infrastruktur ist zu einem un-

serer Kerngeschäftstätigkeiten geworden. Die 

KfW IPEX-Bank und die KfW nutzen erneut ihr 

vorhandenes Instrumentarium, um den Ausbau 

der digitalen Infrastruktur zu unterstützen und 

zu fördern und die digitale Gesellschaft in 

Deutschland voranzutreiben.“ 

Mit rund 20 finanzierten Projekten in den letz-

ten zweieinhalb Jahren ist die NORD/LB zu ei-

nem der führenden Finanzierer digitaler Infra-

struktur im deutschen und europäischen Markt 

geworden. 

Heiko Ludwig (Global Head Structured Finance 

bei der NORD/LB): „Wir freuen uns sehr, die TNG 

Glasfaser GmbH und den Sponsor ICG mit unse-

rer Expertise und unserem Engagement im Be-

reich der digitalen Infrastruktur bei ihrem Vor-

stoß zu einer flächendeckenden FTTH-Versor-

gung in unseren Heimatregionen in Nord-

deutschland zu unterstützen. Wir sind stolz da-

rauf, einen aktiven Beitrag zum Aufbau einer di-

gitalen Gesellschaft in Deutschland leisten zu 

können.“ 

Meldung: KfW IPEX-Bank, Frankfurt am Main 

 

RECHTSPRECHUNG 

Wie GmbH-Geschäftsführer ihre Alters-

versorgung (nicht) behalten 
Warum vorsichtige Geschäftsführer rechtzeitig 

vermögenslos werden – Häufig besteht keinerlei 

Vermögensschutz durch Rechtsform einer Mit-

telstands-GmbH. 
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 In der Praxis haben sich lediglich weniger als 20 

Prozent der Mittelständler dafür entschieden, 

das Privatvermögen durch Zwischenschaltung 

einer GmbH vor den betrieblichen Risiken abzu-

schotten. Kommt es jedoch zu einer Konkurssi-

tuation stellen bis zu mehr als 90 Prozent der 

Geschäftsleiter den Insolvenzantrag für die 

GmbH zu spät: Was an Controlling und Risikoma-

nagement gesetzlich geboten war, wird diesen 

dann in einer Anklageschrift durch die Staatsan-

waltschaft kurz erklärt. Dann wird der Insolvenz-

verwalter zur Anfechtung greifen und Schadens-

ersatz einfordern; womit das gesamte Privatver-

mögen wiederum im Feuer steht. Sind Sozialab-

gaben oder Steuern im Rückstand, wird der 

Staat ebenfalls auf das Privatvermögen des Ge-

schäftsführers per Haftungsbescheid zugreifen. 

Zugriff des Insolvenzverwalters auf 

das Vermögen zur betrieblichen Al-

tersversorgung 

Die Mehrheit der Geschäftsführer verläßt sich 

bei der Frage das Insolvenzschutzes ihrer be-

trieblichen Altersversorgung (bAV) auf Werbe-

aussagen von Bankberatern und Versicherungs-

vermittlern – später erfahren viele, daß der In-

solvenzverwalter das Vermögen zur Masse 

zieht, womit es verloren geht. Nicht selten 

kommt es zur privaten Folgeinsolvenz des Ge-

schäftsleiters – etwa wegen Anfechtungen, Haf-

tungsbescheiden, Bürgschaften oder Strafver-

fahren. Auch dann ist das Vermögen zur bAV re-

gelmäßig verloren, selbst wenn es gegen die In-

solvenz der GmbH noch gesichert war. Wirt-

schaftsverbände machen um dieses Thema ei-

nen größeren Bogen. 

Keine Vermögensrettung durch rechtzeitiges In-

solvenzverfahren – Nachtragsverwaltung droht 

Der Bundesgerichtshof (BGH, Beschluß vom 

20.12.2018, Az. IX ZB 8/17) entscheid u.a. „An-

sprüche des Schuldners auf die Todesfall- oder 

Erlebensfallleistung aus einer für die betriebli-

che Altersversorgung durch den Arbeitgeber ab-

geschlossenen Direktversicherung unterliegen 

der Nachtragsverwaltung, soweit die Ansprüche 

in die Insolvenzmasse fallen“ und: „Bei einer Le-

bensversicherung gehören Ansprüche auf die 

Versicherungsleistung im Versicherungsfall, die 

dem Schuldner als Versicherungsnehmer oder 

aufgrund eines unwiderruflichen Bezugsrechts 

zustehen, bereits vor Eintritt des Versicherungs-

falls zur Insolvenzmasse.“. Faktisch ist das bAV-

Vermögen nur bis zum Versicherungsfall, etwa 

der Auszahlungsreife im Rentenalter, zeitweise 

unpfändbar (§ 2 II S.4 BetrAVG) – danach unter-

liegt es der Nachtragsverwaltung und kommt 

Gläubigern und Insolvenzverwalter zugute. Han-

delt es sich um einen geschäftsführenden Ge-

sellschafter (GGF), ist das BetrAVG gar nicht erst 

anwendbar: Beim widerruflichen Bezugsrecht 

fällt die GGF-Direktversicherung sogleich in die 

Masse. 

Gestaltungskünstler empfehlen Be-

zugsrecht für eine dritte Person 

Wird bei drohender Privatinsolvenz des Ge-

schäftsführers das Bezugsrecht für die bAV auf 

eine dritte Person übertragen, wird dadurch 

dem Geschäftsführer verdienter Lohn entzogen 

– womit potentielle Strafbarkeit bei Vorent-
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haltung im Raum stehen kann, § 266a StGB. Die 

GmbH macht sich schadensersatzpflichtig; und 

dieser Rechtsanspruch wäre in der Privatinsol-

venz häufig auch durch den Konkursverwalter 

pfändbar. Das Finanzamt wird in geeigneten Fäl-

len die Frage „faktisch doppelter“ Besteuerung 

durch verdeckte Gewinnausschüttung stellen. 

Die Zuwendung an einen Dritten kann zum Vor-

wurf der Untreue führen; einschließlich privater 

Haftung der handelnden Personen aus uner-

laubter Handlung. Ohne passende Verträge mit 

erhoffter Rechtssicherheit werden sich solche 

Verfügungen bzw. Zuwendungen nicht halb-

wegs gesichert umsetzen lassen. Bei drohender 

Privatinsolvenz das Bezugsrecht für die bAV ei-

nem Dritten einzuräumen führt fast immer zur 

Anfechtbarkeit. Zudem braucht es eine sorgfäl-

tige Gestaltung – schließlich wäre eine schlichte 

Schenkung zusätzlich als solche zu versteuern; 

wobei Schenker und Begünstigter dafür haften. 

Daran schließt sich dann noch die Frage an, ob 

solche Schenkungen schon bei (ggf. unwiderruf-

licher) Begünstigung oder erst bei Fälligkeit der 

bAV-Leistung steuerlich anzuzeigen sind? Soge-

nannte sportliche Gestaltungen zur Vorsorge für 

den Fall der Insolvenz müssen jedenfalls noch in 

guten Tagen geplant und umgesetzt werden. Die 

Vermögenswerte müssen stets rechtzeitig und 

so früh als möglich übertragen werden, damit 

das Risiko nicht zu hoch wird, bei einer Privatin-

solvenz alles zu verlieren. Anderenfalls war es – 

im Nachhinein - offenbar nicht rechtzeitig. Der 

Begünstigte dafür könnte beispielsweise ein 

ausländischer Versicherer oder eine Kapitalge-

sellschaft mit gesetzlichem Vollstreckungsschutz 

sein. Gerne auch eine unwiderruflich bezugsbe-

rechtigte Treuhandstiftung, die den Zweck hat, 

das Geld später jemandem zuzuwenden, wie es 

dann erst passt, und zu einem wählbaren Zeit-

punkt? 

Das Risiko durch falsche bAV-Ver-

tragspartner und Do-it-yourself-Lö-

sungen 

Die meisten Betroffenen werden es indes doch 

selbst versuchen - auch daran erinnern sich dann 

aber viele, von wem sie die Idee hatten, sobald 

es schief gegangen ist. Das Ergebnis ähnlicher 

Versuche mit Elektrik-Trick kann dann im Elekt-

ropathologischen Museum des Dr. Jellinek im 

Wiener Narrenturm besichtigt werden. Repara-

turarbeiten kosten häufig bis zu mehr als das 

Zehnfache an Aufwand, im Vergleich zu guter 

Gestaltung von Anfang an. Die Einbindung eines 

Lebensversicherers stellt an sich schon ein gro-

ßes Risiko dar, weil der seine eigenen Ansichten 

haben kann, wem das Geld zusteht, und jede 

Steigerung von Komplexität alles nur fehleran-

fälliger macht. Dann stellen Betroffene fest, daß 

sie im Konkurs- oder Leistungsfall noch eine 

Kriegskasse benötigen und hinreichende Ge-

duld. Schließlich kommt es zu folgender Erfah-

rung: „Es hilft nichts, das Recht auf seiner Seite 

zu haben. Man muss auch mit der Justiz rech-

nen“ (Dieter Hildebrandt) Im Gegensatz dazu 

glauben viele, dass mehr Sicherheit und das Ge-

wünschte durch mehr Komplexität zu erreichen 

wäre. Was vor allem teuer ist. 

Widerruf durch Arbeitgeber oder 

Insolvenzverwalter vernichtet alle 

Ansprüche 

Eventuelle Begünstigungen und sogar die Über-

tragung der Versicherungsnehmereigenschaft 

einer Direktversicherung oder sonstigen Lebens-

versicherung zur betrieblichen Altersversorgung 

vom Arbeitgeber auf den Versicherten sind letzt-

lich auch nicht sicher werthaltig. Denn wie der 
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Bundesgerichtshof entschieden hat (Beschlüsse 

vom 23.02.2022 - IV ZR 150/20 und vom 

04.05.2022 - IV ZR 201/20), wird ein nach EuGH-

Rechtsprechung ggf. unbegrenzt weiter beste-

hendes Widerrufsrecht auch bei Übertragung ei-

ner Lebensversicherung vom Arbeitgeber auf 

den Versicherten als neuen Versicherungs-neh-

mer niemals mit übertragen, sondern verbleibt 

beim Arbeitgeber. Damit nicht etwa der Arbeit-

nehmer widerrufen kann und so den Zweck der 

Altersversorgung gefährdet. Widerrufen kann 

indes nun der Arbeitgeber oder dessen Insol-

venzverwalter noch, damit er die kompletten 

gezahlten Prämien ohne enthaltene Risikokos-

ten und zzgl. aller Nutzungen erhält, etwa zur Er-

höhung der Insolvenzmasse. Damit ist dann der 

Lebensversicherungsvertrag ab Beginn vernich-

tet, mithin auch alle Begünstigungen. Eventuelle 

Ansprüche aus der Versorgungszusage können 

dann wie bei jedem Insolvenzgläubiger zur Insol-

venzquote im allenfalls unteren Prozentbereich 

angemeldet werden. 

Profi-Berater empfehlen kurze Aus-

lands-Insolvenz – mit später über-

raschend langer Freiheitsstrafe 

Ein bekannter Tennis-Star bevorzugte eine Pri-

vatinsolvenz in England; diese endet mit einer 

Verurteilung zu über zwei Jahren wegen Insol-

venzverschleppung des mehrfachen Grand-

Slam- Siegers. Die Auslandsinsolvenz führt so-

wieso nicht zum Ziel, wenn der flüchtige Schuld-

ner sich zu häufig im Inland – etwa bei seiner Fa-

milie – aufhält (Art.26 EuInsVO, ordre public; z.B. 

AG Nürnberg, Beschluß vom 15.08.2006, Az. 

8004 IN 1326 - 1331/06). Der Star war jedenfalls 

willkommen und hat sich gut eingelebt. Über 

dem Eingangstor stand „Welcome to Her Majes-

ties Prison“! 
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